
Wasserbezugsordnung des
Wasserbeschaffungsverbandes Westerham

Die Verbandsversammlung des Wasserbeschaffungsverbandes Westerham erläßt als Bestandteil
seiner Verbandssatzung folgende Wasserbezugsordnungals Satzung.

§1
Aufgabe, Vollzug

1. Der Verband betreibt eine Wasserversorgungsanlage zu dem Zweck, seine
Trink- und Brauchwasser zu versorgen,

2. Art und Umfang der Wasserversorgung bestimmt der Verband.

§2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Wasserbezugsordnung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung:

litglieder mit

Hauptleitungen

Grundstücksanschlüsse

Verbrauchsleitungen

Ubemahmestelle

Wasserzähler

Abnehmer

Anlagen des Abnehmers

(Versorgungsleitungen) sind die Wasserleitungen, von denen die
Grundstücksanschlüsse abgehen,
sind die Wasserleitungen von der Hauptleitung bis zur
Hauptabsperrvorrichtung eines Grundstückes (Beginn der
Verbrauchsleitung), einschließlich des Anschlußstückes (Abzweigers)
von der Hauptleitung und der hierfür dienenden Vorrichtungen
(Anschlußschieber u.a.)
(Hausleitungen) sind die Wasserleitungen in den angeschlossenen
Grundstücken oder in Gebäuden von der Übernahmestelle ab.
ist das Ende des Grundstücksanschlusses hinter dem Wasserzähler
oder hinter der Hauptabsperrvorrichtung im Grundstück,
sind Meßgeräte, welche die durchflossene Wassermenge zählen und
die Summe anzeigen.
sind die Eigentümer derjenigen Grundstücke, die zum Verband
gehören oder diesem zugewiesen sind und mitWasser versorgt
werden; Miteigentümer gelten als ein Abnehmer,
sind die Verbrauchsleitungen, Grundstücksanschlüsse und die sonsti
gen Wasserinstallationen von der Übernahmestelle ab.

§3
Anschluß- und Benutzungsrecht

1. Ein Recht, an die Wasserversorgungsanlage des Verbandes anzuschließen und diese zu
benutzen, steht Mitgliedern nur hinsichtlich derjenigen Grundstücke zu, die im Verbandsgebiet
liegen.

2. Der Eigentümer eines Grundstückes, das zum Verbandsgebiet gehört, ist unter den Voraus
setzungen des Abs. 3 berechtigt, den Anschluß des Grundstückes an die Wasserversor
gungsanlage des Verbandes und die Belieferung mit Wasser zu verlangen.

3. Der Anschluß eines Grundstückes, das zum Verbandsgebiet gehört, an eine bestehende
Hauptleitung kann versagt werden, wenn
a ) das Grundstück nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht bebaubar ist oder eine
wirksame Baugenehmigung nicht vorliegt.
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